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A//7T£7Lt/M7£7V - COA7A7LW/C477CWS

Forstrechtliche Entscheide des Bundesgerichts

Zusammengestellt und kommentiert von W. Se/tarer, Zürich * Oxf.: 93: (494)

Rodung für Strassenbau (Art. 31 FPolG, 26 FPolV)
Fall «Arlesheim», Kanton Baselland

Bundesgerichtsentscheid 106 Ib 41, vom 5. März 1980

Aus dem Tatbestand:

Die als Verbindung Basel—Jura—Westschweiz projektierte kantonale Hauptstras-
se T18 soll im Birstal durch Umfahrung von Aesch, Arlesheim, Reinach und Mün-
chenstein die bisherigen stark überlasteten Strassen und Ortschaften vom Durch-
gangsverkehr befreien und zugleich den Anschluss an die Nationalstrasse N 2 ausser-
halb Basel herstellen. Im Abschnitt Sternenhof/Rütihardhof soll sie linksseits der Birs
geführt werden. Das kantonale Plangenehmigungsverfahren ist abgeschlossen; das
Projekt wurde vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft als rechtskräftig er-
klärt. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) hat das Projekt am 12.
April 1979 genehmigt.

Die Baudirektion des Kantons Basel-Landschaft ersucht in der Folge das EDI um
Bewilligung der für den Strassenbau erforderlichen Rodungen im Waldkomplex bei
Wissgrien (auf Gemeindegebiet von Arlesheim und Münchenstein). Mit Verfügung
vom 20. Juni 1979 entsprach das EDI diesem Gesuch. Hiegegen erhoben der Rhei-
naubund sowie die Einwohner- und Bürgergemeinde Münchenstein Verwaltungsge-
nchtsbeschwerde beim Bundesgericht mit den Anträgen auf Aufhebung der Ver-
fügung und Abweisung des Rodungsgesuches. Der Rheinaubund beantragte zudem
eine Anweisung an den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, für die Führung
der T18 ein Alternativprojekt auszuarbeiten, das den Erfordernissen der Walderhai-
Ung und des Natur- und Landschaftsschutzes vermehrt Rechnung trage. Die Be-
schwerdeführer vertreten die Ansicht, für die T 18 sei im fraglichen Abschnitt ein

rassee auf dem rechten Ufer der Birs zu wählen.

Das SufKfesge/vcfe wies rf/e Äesc/nve/zfe aö.

„e
Wars/v gedruckt sind die Zusammenfassungen und Kommentare des Autors, die Auszü-

a en Urteilen des Bundesgerichts erscheinen in gewöhnlicher Schrift.

Schweiz.Z. Forstwes., 733(1982) 4: 349-359 349



Aus den Urteilserwägungen:

2. -
Die Beschwerdeführer II sind der Meinung, das Bundesgericht habe die Frage der

Linienführung der T 18 angesichts der Bedeutung der in Frage stehenden Rodung

völlig frei zu überprüfen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Gegenstand

des Beschwerdeverfahrens ist die Rodungsbewilligung, nicht das Strassenprojekt.

Freilich trifft zu, dass die Frage der optimalen Linienführung der Strasse in beiden

Verfahren eine ähnliche Bedeutung hat. Doch darf nicht übersehen werden, dass den

für den Strassenbau zuständigen Behören bei der Projektierung einer neuen Strasse

ein erheblicher Spielraum planerischen Ermessens zusteht. Der Entscheid über die

Rodung ist anderseits für das ihr zugrunde liegende Strassenprojekt zwingend präjudi-

ziell; wird die Bewilligung verweigert, so bedeutet dies, dass die linksufrige Variante

der T 18 nicht ausgeführt werden kann und dass die Strassenbaubehörden zu einet

rechtsufrigen Variante schreiten müssen. Die Rodungsbewilligungsbehörden haben

indes nicht die Befugnis, sich in alle Einzelheiten der Strassenprojektierung einzumi-

sehen. Sie dürfen nur dann die Standortgebundenheit eines rechtskräftig be-

schlossenen öffentlichen Strassenwerkes verneinen, wenn die Baubehörden die Stras-

senplanung im Hinblick auf den vom Gesetz geforderten Schutz des Waldes offen-

sichtlich mit ungenügender Sorgfalt durchgeführt haben, insbesondere wenn sie in

dieser Hinsicht entweder überhaupt keine Überlegungen oder nur solche angestellt

haben, die ohne weiteres als unsachgemäss erkennbar sind. Das wäre etwa dannanzu-

nehmen, wenn die Strassenbaubehörden im Laufe der Projektierung die Meinung

der zuständigen Forstpolizeibehörden überhaupt nicht eingeholt hätten oder über

eine solche in offensichtlich unsachgemässer Weise hinweggegangen wären. Anders

zu entscheiden würde der Zuständigkeitsordnung widersprechen.
Wollte man den Forstbehörden und — auf Beschwerde gegen eine Rodungsbewil-

ligung hin — dem Bundesgericht eine völlig freie Überpüfung des Strassenprojektes

zur Pflicht machen, so würde das bedeuten, dass die Rodungsbewilligungsbehörden
als obere Instanzen der Strassenbaubehörden tätig würden, was nicht dem Sinne der

verfassungs- und gesetzmässigen Kompetenzordnung entsprechen kann.
Damit sind auch die Einwände erledigt, das Rodungsgesuch hätte schon am

Anfang der Projektierungszeit gestellt werden sollen und es sei nur für einen Teil der

Strassenstrecke Rütihardhof/Sternenhof gestellt und erlaube deshalb nicht eine Uber-

Prüfung der gesamten Strassenstrecke. Diese Argumentationen gehen nach dem Ge-

sagten von vornherein fehl.
3. — Die der Rodungsbewilligung zugrundeliegende linksufrige Strassenprojekt-

variante erfordert Rodungen auf einer Fläche von insgesamt 111431 nF, wovon

74 291 nF endgültig und 37 140 nF vorübergehend während der Bauzeit. Diese Ro-

düngen treffen den bei Wissgrien linksseits der Birs gelegenen Wald, insbesondere

den Auwald, der nach Ausdehnung und Zusammensetzung nicht nur für das Land-

schaftsbild, sondern auch ökologisch und biologisch von hohem Wert ist. Ein solcher

Eingriff kann im Hinblick auf die Forstpolizeigesetzgebung nur dann als gerechtfertigt

gelten, wenn das fragliche Strassenprojekt einem dringenden öffentlichen Bedürfnis

entspricht.
Die Notwendigkeit des Baus einer neuen Hochleistungsstrasse T 18 zur Ent-

lastung der Birstalgemeinden vom Ortsdurchfahrtverkehr wird mit Recht nicht be

350



stritten. Streitig ist aber vor allem die Wahl der Linienführung. Die Beschwerdeführer
machen geltend, eine rechtsufrige Strassenführung, die besser geplant wäre als die
bisher betrachteten Varianten, entspräche dem öffentlichen Interesse mehr als die
linksufrige Variante, da sie die Erhaltung des Auwaldes ermögliche. Regierungsrat
und EDI wenden jedoch im wesentlichen ein, man stehe vor der Wahl, entweder mit
dem offiziellen Projekt Waldrodungen vornehmen zu müssen oder mit einer jeden
der rechtsufrigen Varianten beträchtliche Strecken des Birsufers zu zerstören; in
diesem Zwiespalt gebühre dem Schutz des Flussufers der Vorzug.

a) Aus den Akten ergibt sich, dass das streitige Strassenprojekt das Ergebnis
langer Planung und eingehender öffentlicher Auseinandersetzung ist. Diese begannen
im Jahre 1971, als der Regierungsrat dem Landrat das generelle Projekt der «Strassen
im Birstal» mit einer links- und einer rechtsufrigen Variante des fraglichen Teil-
Stückes vorlegte und dabei die linksufrige als die bessere empfahl. Das kantonale Par-
lament schloss sich nach ausgedehnter Debatte dieser Meinung an.In den darauf fol-
genden Jahren wurde dieser Entscheid jedoch mehrmals durch politische Vorstösse,
die eine rechtsufrige Linienführung anstrebten, in Wiedererwägung gezogen. Die zu-
ständigen Instanzen, sei es der Landrat (8mal), sei es der Bundesrat (2mal), be-
stätigten jedoch die linksufrige Variante. Es kam sogar — ausgelöst durch eine Initia-
tive «T18 vors Volk» — zu einer kantonalen Volksabstimmung, die am 24. Septem-
ber 1978 die Frage der Linienführung endgültig zugunsten der linksufrigen Variante
entschied. Im Verlaufe der Auseinandersetzungen wurden die Belange des Natur-
Schutzes und der Walderhaltung ausgiebig diskutiert.

Das Ergebnis dieser langen Auseinandersetzungen lässt sich so zusammenfassen,
dass die zuständigen Instanzen in der dichtbesiedelten Region für eine neue Hochlei-
stungsstrasse keine Linienführung finden konnten, die ohne Eingriffe in landschaft-
lieh wertvolles Gebiet zu realisieren gewesen wäre. In Abwägung der Gesamtheit der
Vor- und Nachteile, insbesondere der Aspekte des Natur-, Landschafts- und Umwelt-
Schutzes, der Walderhaltung und des Grundwasserschutzes, gelangten die zu-
ständigen Instanzen dazu, die linksufrige Variante als das kleinere von zwei Übeln
vorzuziehen. Dabei ist im Laufe der Auseinandersetzung das ursprüngliche Projekt
den neuen Erkenntnissen angepasst und damit verbessert worden.

W Bei dieser Sachlage kann nicht mit Grund gesagt werden, die für die Strassen-
Projektierung zuständigen Instanzen hätten das Gebot der Walderhaltung überhaupt
licht berücksichtigt oder bei der Abwägung der im Spiele stehenden Interessen eine
offensichtlich unsachgemässe Lösung getroffen. Ihr Entscheid ist ein solcher des pla-
Renschen Ermessens.Das heute gültige Projekt ist aus einer langwierigen Prozedur
o entlicher Meinungsbildung hervorgegangen und entspricht der Auffassung einer

ehrheit der Bevölkerung. Die von den zuständigen Instanzen vorgenommene Inter-
cssenabwägung überschreitet den Rahmen des ihnen zustehenden Ermessensspiel-
laums nicht. Namentlich aber fällt in Betracht, dass das heute gültige Strassenprojekt

>e Unterstützung und Zustimmung der zuständigen Forstpolizeibehörde (EDI) ge-
n en hat, der auch Dienste des Natur- und Heimatschutzes zugehören. Unter

lesen Umständen ist auf die Kritik der Beschwerdeführer, die Einzelaspekte hervor-
en, nicht im Detail einzugehen, weil sie am Gesamtbild, wie es für die Rodungs-
' 'gungsbehörden massgebend ist, nichts zu ändern vermag. Aus dem gleicheni e ist auch den Beweisanträgen in Richtung auf eine strassenbautechnische Ex-
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pertise, die einer rechtsufrigen Variante doch noch den Weg ebnen soll, nicht Folge

zu geben. Das EDI durfte die linksufrige Strassenvariante gemäss dem rechtsufrigen

Projekt als standortgebunden im Sinne von Art. 26 FPolV betrachten (vgl. BGE 98 Ib

219 E. 7c und 498 E. 6 und 7). Es hat als eidg. Forstbehörde weder Bundesrecht ver-

letzt noch den rechtserheblichen Sachverhalt ungenügend abgeklärt, noch sein Er-

messen überschritten, indem es die von den zuständigen Strassenbauinstanzen einge-

hend geprüfte und rechtskräftig beschlossene linksufrige Variante seinem Entscheid

über das Rodungsbewilligungsgesuch zugrundegelegt hat. Ohne Verletzung von Bun-

desrecht durfte das EDI insbesondere annehmen, an den Rodungen bestehe ein ge-

wichtiges, das Walderhaltungsgebot überwiegendes Bedürfnis.

Kommentar zum Entscheid «Arlesheim»:

Zwr fefiferüsame« Fra^e, z« we/cüem Zeüprmkf m«eröa//> ernes ö//e«Ü/cke« F/anwngsw-

/a/rrens Tür er« grösseres Werk r/re /«reresse« rfer PPak/eröafamg ge/fenrf gemacfa wentoi

müsse«, grèt </er £«tsc/rerr/ <o4/7esüerm» eine rferrl/rc/re zlntworö APc/r ^6sc/r/rrss r/es farrrtorwfen

P/û«gene/rmrgrmgsve//à/rre«s ««</ «ac/r Z«s«'mmrmg r/es FD/ zur Fm/en/ü/rnmg einer Ä/mse,

r/rrr/" im Zuge r/er Frte/kmg r/er rtozrr «ö«ge« Ror/rr«gs/rewr7/rgw«g nr'c/ri «oc/rmrr/s r/as gesamte

5irasse«prp/e/cr in Frage gesie/ft werr/en. Perke/rrsp/anang /rai /o/g/r'c/r eine pra/rrr/rzre/fe Bf-

r/eaiangyür kä«/irge Ror/angsenisc/rerr/e; r/es/ra/è müsse« sr'c/r r/r'e/orsi/r'c/re« /«stanzen mög/icfci

vor Z6sc/r/ass r/er Perke/rrsp/anang ins P/anangsverfa/rre« e/nsc/ra/fe« (F. 27.

Das ö/Tent/rc/re /«ieresse an r/er /sr/ra/ftmg eines F/assa/ers warr/e an/er r/en gegebenen I/«-

sränr/e« /rö/rer eingesc/räizi a/s r/as/e«rge an r/er PPa/r/er/ra/iang (F. 77.

Rodung für Skipistenerweiterung (Art. 31 FPolG, 26 FPolV)
Fall «Grächen», Kanton Wallis

Bundesgerichtsentscheid 106 Ib 136, vom 7. Mai 1980

Aus dem Tatbestand:

Die Burgergemeinde Grächen ist Eigentümerin sämtlicher touristischer frans-

portanlagen im Raum Hannigalp —Stafel —Wannihorn auf dem Gebiet der Gemeinde

Grächen. Am 2. Oktober 1978 stellte sie ein Gesuch um Bewilligung von Rodungen

im Ausmass von 56 770 itF Wald zwecks Anlage von Skipisten und eines Skiliftes-

Das Eidg. Departement des Innern (EDI) wies das Rodungsgesuch mit Verfügung

vom 28. September 1979 ab.

Gegen diesen Entscheid führt die Burgergemeinde Grächen beim Bundesgenc

Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, es sei die Verfügung des

vom 28. September 1979 aufzuheben und die Rodungsbewilligung zu erteilen bzw.

die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
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Das EDI und der Schweizerische Bund für Naturschutz beantragen Abweisung,
die Gemeinde Grächen und die kantonalen Behörden Gutheissung der Beschwerde.

Dös Mnre <7;e Resc/nvmfe <36.

Aus den Urteilserwägungen:

2. — Das EDI stellte im angefochtenen Entscheid fest, die touristische Ent-
wicklung einer Ortschaft habe sich in erster Linie den vorhandenen natürlichen Ge-
gebenheiten anzupassen. Aufgrund des gesetzlichen Gebots der Walderhaltung seien
Skipisten durch den Wald im allgemeinen nur dort zulässig, wo kurze Waldaushiebe
zur Verbesserung der Linienführung oder zur Verbindung offener Abfahrtsstrecken
nötig seien. Für das hier in Frage stehende Projekt sei indes auf einer Länge von zirka
einem Kilometer eine durchgehende Rodung mit nachfolgenden Geländekorrekturen
für die Skipiste im Ausmass von über 40 000 m* vorgesehen. Auch der Skilift sollte
teilweise durch geschlossenen Hochwald geführt werden. Das Projekt entspreche
zwar einem Bedürfnis der Ortschaft Grächen; die Erhaltung des beanspruchten Wald-
areals sei jedoch höher einzustufen als das Rodungsbedürfnis, weshalb die Be-
willigung für die nachgesuchte Rodung nicht erteilt werden könne.

3. — Das fragliche Rodungsgesuch wurde zwecks Anlage von Skipisten und eines
Skiliftes im Gebiet Wasserschepfi — Heimiplatte eingereicht. Mit diesem Projekt wird
die Förderung der touristischen Entwicklung der Ortschaft Grächen angestrebt. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, Grächen sei auf den Tourismus, insbesondere
den Wintertourismus, als Haupterwerbsquelle angewiesen. Sein Rückgang hätte den
Verlust von Arbeitsplätzen und damit eine Abwanderung zur Folge. Das bestehende
Angebot von Skipisten und Transportanlagen vermöge der vermehrten Nachfrage
nicht mehr zu genügen. Die projektierten Anlagen seien nötig, um Grächen konkur-
renzfähig zu erhalten. Eine Erweiterung der Pistenflächen dränge sich auch aus Si-
cherheitsgründen auf, denn die Zahl der Skifahrer betrage im Raum Hannigalp
90-100 pro Hektare Pistenfläche, während das in Fachkreisen anerkannte Maximum
bei 35—45 Skifahrern liege.

Das EDI stellte im angefochtenen Entscheid in zutreffender Weise fest, das dem
Rodungsgesuch zugrundeliegende Projekt entspreche einem Bedürfnis der Ortschaft
Grächen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die geplanten Skisportanlagen den

intertourismus in der Region Grächen fördern würden, und an der touristischen
ntwicklung dieser Gegend besteht zweifellos ein erhebliches Interesse. Die Frage,

ob dieses Interesse dasjenige an der Walderhaltung überwiege, wurde indes vom EDI
zu Recht verneint. Wie den Akten zu entnehmen ist, verfügt Grächen bereits über
ein ausgedehntes Angebot an Skipisten, wobei als Zubringer insgesamt neun Skilifte
vorhanden sind. Für die Erstellung von Skipisten und Transportanlagen in der

197^0" Grächen hat das EDI schon erhebliche Rodungen zugelassen. Am 21. Oktober
bewilligte es Rodungen im Ausmass von 114 000 nF Wald. Gestützt auf die

amals von der Gemeinde vorgelegte generelle Planung hielt der Vorsteher des EDI
®

• Januar 1971 in einem Schreiben an den Gemeinderat Grächen fest, in Grächen
r en keine zusätzliche Rodungen für die sportliche Entwicklung mehr nötig sein.
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Damit brachte das EDI deutlich zum Ausdruck, dass inskünftig eine Rodungsbewilli-

gung für den Bau von Sportanlagen nicht mehr erteilt werde. Die Beschwerdeführerin
hätte ihre Dispositionen danach ausrichten sollen. In Anbetracht der erwähnten Um-

stände könnte die hier streitige Verweigerung einer erneuten Rodungsbewilligung für

immerhin sehr beträchtliche 56 770 riP Wald nur dann eine Verletzung von Bundes-

recht darstellen, wenn aufgrund einer neuen, für die Gemeinde Grächen äusserer-

dentlich schwerwiegenden Situation eine weitere Rodung im verlangten Ausmass

einer zwingenden Notwendigkeit entspräche. Das ist nicht der Fall. Die Be-

schwerdeführerin bringt zwar vor, die Ablehnung der nachgesuchten Rodungsbewilli-

gung und damit des projektierten Ausbaus der Skisportanlagen würde die Ortschaft

Grächen in ihren Existenzgrundlagen treffen. Dass seit der letzten Rodungsbewilli-

gung im Oktober 1970 eine Entwicklung eingetreten wäre, die zu einer geradezu not-

standsähnlichen Situation in Grächen geführt hätten, wird jedoch nicht dargetan. Die

Beschwerdeführerin führte zur Begründung ihres Rodungsgesuchs im wesentlichen

lediglich aus, das bestehende Pistenangebot und die Transportanlagen vermöchten

der Nachfrage bei weitem nicht mehr zu genügen, insbesondere dränge sich eineEnt-

lastung des überfüllten Skigebietes Hannigalp aus Sicherheitsgründen auf. Diese Ar-

gumente reichen indes für den Nachweis eines gewichtigen Bedürfnisses im Sinne

von Art. 26 Abs. 1 FPolV nicht aus, müsste doch sonst jede vernünftig geplante

Rodung in einer waldreichen, stark besuchten Ortschaft des Wintertourismus be-

willigt werden, was mit dem Sinn des Forstpolizeigesetzes unvereinbar wäre. Liegt

aber hier keine notstandsähniiche Situation vor, so hat das EDI seinen Be-

urteilungsspielraum nicht überschritten, wenn es annahm, das öffentliche Interesse

an den projektierten Anlagen und der hierfür erforderlichen Rodung von 56 770 m®

Wald sei nicht derart gewichtig, dass es das Interesse an der Erhaltung des Waldbe-

Standes überwiegen würde. Abgesehen vom Gebot der Walderhaltung sprechen auch

gewichtige Gründe des Natur- und Landschaftsschutzes gegen die anbegehrte

Rodung. Im angefochtenen Entscheid wurde festgestellt, das beanspruchte Waldareal

weise eine besondere subalpine Bestückung auf, die in noch unbeeinträchtigter Form

vorhanden sei und sich in einem selten guten Zustand befinde. Das EDI hat nach

dem Gesagten zu recht angenommen, die in Art. 26 FPolV genannten Vor-

aussetzungen für die Bewilligung einer Rodung seien im vorliegenden Fall nicht er-

füllt. Der angefochtene Entscheid verstösst daher nicht gegen Bundesrecht, und die

Beschwerde erweist sich als unbegründet.

Kommentar zum Entscheid «Grächen»;

Ganz im Sinne der Eort/uArung einer strengen Praxis Aei derF/and/iahangderPodinigsvor-
scArjften ist aucA der Pa// «GräcAen» z« AetracAten. Ret' der AA/eAnungderRodungsAetvi/fe«''#

au/grund einer /nteressenaAwägung zwischen IFd/derAa/tang and weiterer touristiscAer £«'-

w/cA:/«ng eines IFiniers/Jortortes, s/iie/ten/o/gende Erwägungen eine entscAeidende Ro//e;

— /n einer tounstiscA Aereits entwickelten .Station könnte nur eine ausserordent/icA scAwet*'

gende «notstandsäAnA'cAe» Situation weitere grössere Rodungen recAt/ërîigen, nicAi

die Pestste//ung einer t/Aer/astungderSki/wsten (E. JE
— rlu/grund des geseiz/icAen RkdderAa/tungsgeAotes können nur dort Rodungen AewÄ'

werden, wo A/einere Wa/dausAieAeyiir eine KerAesserung der Einien/iiArung oder eine Per-

Aindungp/Tener^A/aArtssfreckennötigsind iE. 29.
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Waldfeststellung (Art. 1 FPolV)
Fall«Nürensdorf», Kanton Zürich

Bundesgerichtsentscheid 107 Ib 50, vom 11. März 1981

Aus dem Tatbestand:

Am Nordrand des Dorfes Birchwil, Gemeinde Nürensdorf, verlässt unterhalb
des Reservoirwaldes der Tobelbach die unterirdische Fassung und verläuft in offenem
Bett in südlicher Richtung gegen den Dorfkern. Er wird an beiden Ufern von Bäumen
und Sträuchern eingesäumt. Z)/e Aes/ock/e E/äcAe (TV/cA/scAu/zwakfeeA/e/, Zws/ZZ/j£%ke//:

der Aekfe« ßacAu/Zv vv/rd gege« Swde« A/n öreder und ist An «w/erew 7e/7 a//-
se/te a/s Rd/d anerkannt. Zw/scAew den; Reservo/rwa/d and dem oèeren Rand des RacAgeAö/zas
ver/äw/t e/n E/nrweg.

f/wstr/nen /st d/e Wa/d^aa/ttät des oAcren 7e//s (etwa 60 der RacAAestockang. Der
G/wiAe/gewAime/; das OAez/owstam/ des R"antons Zär/cA and — an/grand e/nes Restste//angsAe-
geArens — der Reg/erangsrat verne/nen den ITa/dcAarak/er. Gegen den Reg/erangsratsAescA/ass
erAoA d/e Geme/nde M/rensdor/' Ferwa/tangsger/cAtsAescAwerde.

Das Randesger/cAt A/ess d/e RescAwerde gat and ste//te /est, dass das Zrea/ der stre/agen
AacAw/erAestockang Ifa/d /ntS/nnederRbrstgesetzgeAangdarste//t.

Aus den Urteilserwägungen:

2. — Schutzobjekt des Forstpolizeirechts ist das «Waldareal» (Art. 31 Abs. 1

FPolG). Art. 1 FPolV umschreibt den Begriff des Waldes im ersten Absatz wie folgt:
«Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt, ungeachtet der Entstehung, Nutzungsart
und Bezeichnung im Grundbuch, jede mit Waldbäumen oder -sträuchern be-
stockte Fläche, die, unabhängig von der Grösse des Ertrages, Holz erzeugt oder
geeignet ist, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Inbegriffen sind
auch vorübergehend unbestockte sowie ertraglose Flächen eines Waldgrund-
Stückes.»
Gemäss Abs. 2 gelten insbesondere auch Auenwälder und Ufergehölze als Wald,

nicht dagegen nach Abs. 3 Einzelbäume.
Wenn daher zu entscheiden ist, ob eine Bodenfläche als Wald qualifiziert werden

muss, stellen sich Tat- und Rechtsfragen. In tatsächlicher Hinsicht sind Be-
Schreibungen des Grundstücks in öffentlichen Registern (Grundbuch, Steuerkataster
usw.) oder Einzeichnungen in Plänen nicht massgebend. Entscheidend ist vielmehr
er in einem bestimmten Zeitpunkt tatsächliche Wuchs. Dessen Dichte, Alter und

Ausmass sowie der Zusammenhang mit benachbarter Bestückung sind für die Qualifi-
ation als Wald von Bedeutung. Ferner ist erheblich, ob die bestockte Fläche geeignet

•st, Schutz- oder Wohlfahrtswirkungen auszuüben. Diese tatsächlichen Elemente
sind nötigenfalls mit Hilfe der Forstkunde abzuklären. Rechtsfrage ist anderseits, wie

e vom Gesetz- und Verordnungsgeber verwendeten Begriffe des Waldes und die
einzelnen Elemente des Waldbegriffes auszulegen sind.
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Bei der Bestimmung der Waldqualität können sich, namentlich in Grenzfällen

wie hier, Schwierigkeiten ergeben. Dann empfiehlt es sich, einen Forstfachmann als

Experten beizuziehen. Das Bundesgericht zog Dr. iur. und dipl. Forsting. Gotthard

Bloetzer bei und legte ihm folgende Frage vor: Ist nach den Regeln der Forstwissen-

schaft und im Blick auf Art. 1 ff. FPolV der streitige Boden als Waldboden zu be-

trachten? Das erstattete Gutachten wird nachfolgend im Zusammenhang mit den ein-

zelnen Problemen wiedergegeben.
3. — Art. 1 Abs. 1 FPolV umschreibt in seiner Definition des Waldbegriffes drei

Voraussetzungen, unter denen ein Stück Boden als Wald anzusehen ist.
a) Bestock««# mk lFak/6äw/ne« orfer Urf/rfsrrä«cker«. Der streitige Boden beidseits

des Tobelbaches ist — wie die Expertise festhält — mit Waldsträuchern bestockt. Der

Baumbestand setzt sich aus Buchen, Eschen, Eichen, Kiefern, Waldkirschen, Hage-

buchen und Birken im Alter bis zu 70/80 Jahren und von teilweise beträchtlicher

Höhe zusammen. Dazu kommt eine Strauchschicht, deren genauere Betrachtung

hier übergangen werden kann. Diese Bäume und Sträucher bilden gesamthaft eine

verhältnismässig artenreiche Bestockung, wie sie für einen Waldrand oder ein Uferge-

hölz an diesem Standort typisch ist.
b) Bw«kû'o«e//e Berfe«r«n# rfer Bestock««#. Die fragliche Bestockung erzeugt Holz

und ist — wie der Experte ausführt — geeignet, Schutz- und Wohlfahrtswirkungen
auszuüben. Die Schutzfunktion besteht darin, dass das Wurzelwerk die Bachufer vor

einer Bodenerosion schützt. Daneben gewährt die Bestockung einen gewissen Wind-

schütz für das benachbarte offene Land und die angrenzende Wohnzone. Als Wohl-

fahrtswirkungen fallen vor allem die landschaftliche Gliederungsfunktion, die land-

schaftsökologische Funktion, die Naturschutzfunktion und die Erholungsfunktion in

Betracht. Die streitige Bachuferbestockung schafft eine raumplanerisch erwünschte

Trennung verschiedener Nutzungszonen und bereichert das Landschaftsbild. Die Er-

holungsfunktion hängt von der Betretbarkeit, letztlich also von der Frage der Aner-

kennung als Wald ab (Art. 699 ZGB) ab. Die typischen Funktionen sind vorhanden,

um derentwillen Ufergehölze gemäss Art. 1 Abs. 2 FPolV in der Regel als Wald

gelten.
c) Von besonderer Bedeutung ist hier die Frage, ob das streitige Areal als (hin-

länglich grosse) «Fläche» im Sinne von Art. 1 Abs. 1 FPolV zu betrachten ist. Die er-

forderliche Minimalfläche ist bundesrechtlich nicht bestimmt. Damit ist den Kanto-

nen und der Praxis ihrer Forstbehörden ein erheblicher Beurteilungsspielraum über-

lassen. Die Kantone wenden unterschiedliche Minimalmasse und Messmethoden an,

Der Kanton Aargau beispielsweise erachtet eine Fläche von über 100 rrf Ausdehnung

ab Stockgrenze, horizontal gemessen) als Wald (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts

vom 29. August 1977, in ZB1 79/1978, S. 76 E. 1 d). Die Behörden des KantonsGrau-

bünden gehen ebenfalls von einer Minimalfläche von 100 nF aus, messen jedoch -
mit Rücksicht auf die Baumkronen — unter Beobachtung eines Abstandes von 2 m

von den äussersten Stämmen, wodurch bereits kleinere Flächen als im Aargau als

Wald gelten (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes i. S. Heinz vom

9. Juli 1980, E. 2). Im Kanton Zürich ist zunächst eine bestockte Mindestbreite von

6 m, gemessen von der Stammitte der äussersten Bäume, und zusätzlich eine Mm-

destfläche von 150 nF, berechnet aufgrund der bestockten Breite zuzüglich eines

beidseitigen Saumes von je 2 m verlangt (vgl. Gutachten S. 10), hier gilt also eine

nicht unbedeutend grössere Fläche als Norm.
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Derartige kantonale Regeln sind teils schriftlich festgelegt, teils entsprechen sie

einfach der Forstpraxis. Im Kanton Zürich sind sie in einer veröffentlichten Weglei-
tung des Oberforstamtes und des Tiefbauamtes vom Mai 1978, mit späterer Abände-

rung, niedergelegt. Es handelt sich dabei um verwaltungsinterne Richtlinien vor-
wiegend technischer Art, die im Interesse einer einheitlichen und rechtsgleichen Ver-
waltungspraxis aufgestellt worden sind. Solche Richtlinien stellen zwar keine Rechts-
sätze dar und sind für das Bundesgericht nicht verbindlich. Doch sind sie in der Regel
Ausdruck des Wissens und der Erfahrung bewährter Fachstellen, so dass sich das

Bundesgericht meist auch seinerseits an sie hält (vgl. /mèorfen/RArnow, Schweiz. Ver-
waltungsrechtsprechung, Bd. I, Nr. 9, S. 55 III d; BGE 98 Ib 436).

4. - Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes hat sich — was die Auslegung des
unbestimmten Rechtsbegriffes «Fläche» in Art. 1 Abs. 1 FPolV anbelangt — bis
anhin sehr zurückgehalten und den kantonalen Forstbehörden einen erheblichen Be-
urteilungsspielraum zugestanden. Diese Rechtsprechung ist zu überprüfen. Das er-
weist sich als notwendig, weil mit der zunehmenden Baulandverknappung die
Fragen, welche Bestückungen bewilligungslos gerodet werden dürfen und von wel-
chen Bestückungen an die gesetzlichen Waldbestände beim Bauen einzuhalten sind,
immer mehr Gewicht erhalten und weil — wie der vorliegende Fall zeigt — die Kan-
tonalen Behörden mitunter zu schematisch vorgehen.

Im vorliegenden Fall umfasst das streitige Areal etwa 600 trF und überschreitet
die von der forstamtlichen Praxis im Kanton Zürich geforderte Mindestfläche von
150 nP beträchtlich, doch erreicht es die forstamtlich geforderte Breite von 6 m nicht;
im obersten und im untersten Teil erreicht es sie fast, auf der übrigen Strecke jedoch
ist der Streifen schmäler. Die kantonalen Behörden haben daher das Vorliegen einer
bestockten «Fläche» im Sinne von Art. 1 Abs. 1 FPolV verneint. Zu prüfen ist, ob
diese Betrachtungsweise vor dem Bundesgericht standhält.

a) Ufergehölze sind in Art. 1 Abs. 2 FPolV als Beispiel, das heisst als besondere
Erscheinungsform von Wald ausdrücklich genannt. Sie würden daher nur dann nicht
als Wald gelten, wenn die Bestockung aufgrund ihrer geringen Ausdehnung als Ein-
zelbäume im Sinne von Art. 1 Abs. 3 FPolV zu betrachten wären. Vorliegend sind auf
der streitigen Strecke die beidseitigen Uferbestockungen, da sie biologisch eine Ge-
meinschaft bilden, als ein Ganzes zu behandeln. Sie erreichen die zürcherischen Min-
destmasse einer Waldfläche zwar flächenmässig Uberreichlich, nicht aber ganz hin-
sichtlich der geforderten Mindestbreite. Die zürcherischen Normen sind nach Auffas-
sung des Experten zu undifferenziert. Erscheinen sie für Normalgehölze inmitten of-
enen Landes und für gewisse Sonderfälle wie Strauch- und Gebüschwälder als zu

knapp bemessen, so sind sie für Ufergehölze zu hoch gesteckt. Bei diesen führt die
schematische Anwendung der fraglichen Normen zum Ausschluss von Be-
Stockungen, die wie hier wichtige Waldfunktionen erfüllen. Der Experte empfiehlt

aher mit Grund, bei der Abgrenzung der in Art. 1 Abs. 2 und 3 FPolV genannten
onderfälle nicht allein die generellen Mindestmasse als entscheidend zu betrachten,

sondern diese als Richtmasse neben der tatsächlichen Gestalt und der funktionellen
6 eutung einer konkreten Bestockung in die Beurteilung einzubeziehen.

m vorliegenden Fall hat die vorhandene Bestockung wegen der Strauchschicht
en den Bäumen und wegen der auch in den Einengungen und Lücken durch das

6 ölz beeinflussten Bodenvegetation nach Ansicht des Experten eindeutig den Cha-
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rakter eines Ufergehölzes und nicht denjenigen von beidseitig der Ufer stehenden

Einzelbäumen. Daraus folgt, dass die Bestückung des streitigen Abschnittes aufgrund

ihrer Eigenart als Ufergehölz den Flächenerfordernissen zu genügen vermag und

nicht als eine Mehrzahl von Einzelbäumen erscheint.
Dieses Ergebnis wird dadurch erhärtet, dass — was die kantonalen Behörden

ausser acht gelassen haben — die streitige Fläche im Zusammenhang mit den be-

nachbarten Waldbeständen gesehen werden muss. Der Zusammenhang mit dem

oben anschliessenden Reservoirwald besteht darin, dass die ganze Tobelbachbestok-

kung entstehungsgeschichtlich und landschaftlich als verbliebener Ausläufer jenes

kompakten Waldes zu betrachten ist. Der Zusammenhang mit dem unteren, vom

Kanton selber als Wald anerkannten Abschnitt des Tobelbaches ist in jeder Beziehung

zu bejahen.

b) Der Experte fasst sein Gutachten wie folgt zusammen:
«Die Überprüfung des streitigen Bodens gemäss der Fragestellung ergibt, dass von den

Grundelementen des bundesrechtlichen Waldbegriffes die ersten zwei, Bestückung mit Wald-

bäumen oder Waldsträuchern und Eignung zur Erfüllung von Schutz- oder Wohlfahrtsfunktio-

nen, in klarer Weise gegeben sind. In bezug auf das dritte Element, die Flächenausdehnung,

stellt die streitige Bestockung für sich allein betrachtet einen Grenzfall dar, vermag aber auf-

grund ihrer Eigenart als Ufergehölz gemäss Abs. 2 der Rechtsdefinition auch als solche den Flä-

chenanforderungen des Waldbegriffes zu genügen. In der Gesamtbeurteilung verliert die

knappe Flächenausdehnung der streitigen Bestockung an Bedeutung, weil diese aufgrund ihres

engen biologischen und funktionalen Zusammenhangs mit dem unteren, als Wald anerkannten

Teils der Tobelbachbestockung ein Ganzes bildet und damit Bestandteil eines grösseren Walda-

reals ist. Der Waldcharakter des streitigen Bodens ist deshalb zu bejahen.»

Soweit das Gutachten den Sachverhalt forstwissenschaftlich feststellt, besteht

kein Anlass, von ihm abzuweichen. Dem Gutachter kann ferner darin gefolgt

werden, dass die streitige Fläche die im Kanton Zürich geltenden Mindestmasse er-

reicht. Überzeugend wird sodann dargetan, dass die streitige Fläche nicht isoliert für

sich, sondern im Zusammenhang mit der oberhalb und vor allem unterhalb anschlies-

senden Bestockung zu betrachten ist. Das Gutachten überzeugt weiter, soweit es die

Tauglichkeit der in der kantonalen Wegleitung enthaltenen Mindestmassvorschriften

wegen ihrer Undifferenziertheit in Frage stellt. Den Überlegungen der kantonalen Be-

hörden könnte somit selbst dann nicht gefolgt werden, wenn eine Einhaltung der ge-

nannten Mindestmassvorschriften, an die das Bundesgericht nicht gebunden ist, hier

zu verneinen wäre. Das Gutachten zeigt, dass die kantonale Mindestmass-Regelung

dem Bundesrecht nur ungenügend zu dienen vermag. Ihre Anwendung führt im vor-

liegenden Fall zu einem dem Forstpolizeirecht fremden Schematismus. In der Tat ist

nicht erkennbar, welchem Anliegen des Forstpolizeirechtes es dienlich sein könnte,

einen voluminösen Teil eines ausgedehnten Ufergehölzes nur deshalb nicht als Wald

zu betrachten, weil er eine im Bundesrecht nicht vorgeschriebene Vegetationsbreite

von 6 m unwesentlich unterschreitet.
Die geringe Breite des oberen Teils, die vorhandenen Einschnürungen und die

Lücke sind nach Auffassung des Experten forstkundlich in der Gesamtbeurteilung

von untergeordneter Bedeutung; weder biologisch noch funktional ergeben sie

daraus wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Abschnitten des Gehölzes,

kann daher ununtersucht bleiben, ob hinsichtlich der Lücke rechtlich eine Wieder

anpflanzungspflicht bestünde, aufgrund derer die Lücke zum vornherein unbeac

lieh wäre.
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5. - Die Einwendung der kantonalen Behörden und des Beschwerdegegners ver-
mögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern.

Die Auffassung, der Landschaftsschutz sei nach zürcherischer Praxis nicht Sache

der Forstorgane, geht fehl. Vorwiegend ergab sich eine klare Bejahung der Waldei-
genschaft schon aus einer sinnvollen Anwendung der Bemessungsgrundsätze und aus
der forstkundlich erforderlichen Betrachtung der gesamten Tobelbachbestockung.
Wäre die Antwort aber weniger eindeutig ausgefallen, so hätte bei der rechtlichen Ge-
samtbeurteilung gemäss Art. 1 FPolV der Aspekt des Landschaftsschutzes, der zu
den Wohlfahrtswirkungen des Waldes gehört, einbezogen werden müssen (vgl. Art.
26 Abs.4 FPolV). Eine solche Gesamtbeurteilung ist nach dem Forstpolizeirecht
Aufgabe der es anwendenden Behörde.

Der Beschwerdegegner beruft sich zu Unrecht auf den Beurteilungsspielraum der
kantonalen Behörden. Dieser ist vorliegend überschritten worden. Der in den angeru-
fenen Urteilen (BGE 98 Ib 497 und 451, unveröffentlichte Urteile Marthalen-Benken
vom 19. Dezember 1975 und Stadt Uster vom 12. März 1976) anerkannte Be-
urteilungsspielraum betrifft Rodungsbewilligungen, nicht Waldfeststellungen, und
fällt hier, da es sich nicht um die gleichen Rechtsfragen handelt, ausser Betracht. Für
eine Abwägung der Interessen an einer positiven oder negativen Waldfeststellung
bleibt kein Raum. Eine Interessenabwägung im Sinne von Art. 26 FPolV wäre erst
bei der Stellung eines Rodungsgesuches vorzunehmen. Unrichtig ist, dass es hiezu
deshalb nie kommen werde, weil der Beschwerdegegner die fragliche Bestückung gar
nicht zu roden gedenke. Denn eine Interessenabwägung ist auch dann vorzunehmen,
wenn der Beschwerdegegner für ein Bauobjekt bei den Forstorganen ein Gesuch um
Bewilligug einer Unterschreitung des Waldabstandes stellen sollte. Solche Gesuche
sind nach ähnlichen Gesichtspunkten wie Rodungsgesuche zu behandeln. Wenn der
Gemeinderat Nürensdorf mit der vorliegenden Beschwerde die Einhaltung eines sol-
chen Verfahrens anstrebte, so handelte er pflichtgemäss. Ob eine Verringerung des
Waldabstandes vorliegend gerechtfertigt wäre, ist nicht zu beurteilen.

Kommentar zum Entscheid «Nürensdorf»;

Die Bestimmung <7er IFa/ifyua/ilat /ist in Grenz/ä//en o/t schwierig. /fr/. 7 /46s. 7 FEo/F
rfrei Aumii/atiV er/u//6are Forawsseßi/ogeo, unter t/enen ein StücA 7?o<7en rec/it/i'c/i o/s

a önzusehen ist, näm/tc/i «BestocAung mit FFa/i/bäumen oder -sZrötic/ietTi», «/«nA:ZiO!te//e
« eiitiingrfe^ BestocAung» unit «6/n/äng/ic6 grosse 77äc6e». Das i/riZte E/ement — <7ie ei/ori/er-

e rfac/ienaasi/e/üwng — ist Zwni/esrec/iZ/ic/i nic/it bestimmt un<7 win/ in t/en Kantonen unter-
«ei/fc/ige/ianif/ia/« (£. J, a, 6, c7.

Kantona/e Aormen uni/ R/e/it/inien über<7/e mi'nt'ma/e quantitative /fusi/ebnung einer Wa/d-
e aui/en nicht zu um/i/ferenz/ert sein uni/zu einem « </em 7-brstpo/izeirecht/remi/en Schema-

'»Wffli /u/iren. 7n Grenz/a//en öezüg/ic/i E/äc/ienausi/e/inung muss vermehrt i7ie ton/crete/un/c-
e neaeutung iter BestocAung bewertet um/ in <7/e Beurtez/ung einbezogen wert/en. /I uc/i ein

enger a/s 6 m ère/tes t//erge/iö/z Aann BGA/ im Rechtss/nne <7arste//en (£. 4; vg/. v. a. t/ie Zu-
des Experretfgwtac/derts Se/Ye J5&).
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Gehölznamen in fünf Sprachen

Von £. Marcel
(Aus dem Institut für Wald- und Holzforschung der ETH Zürich,

Fachbereich Dendrologie) Oxf.: 174--011.i:(494)

Die nachstehende Liste mit den Namen von 150 Bäumen und Sträuchern in fünf
Sprachen wird als Hilfmittel im Dendrologie-Unterricht an der Abteilung für Forst-
Wirtschaft der ETH verwendet und soll namentlich denjenigen neueintretenden Stu-
dierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, den Einstieg in die Gehölzkunde
erleichtern. Da diese Namenliste anscheinend auch einem Bedürfnis weiterer Kreise
entgegenkommt und immer wieder angefordert wird, erscheint uns eine Publikation
derselben zweckdienlich.

Die wissenschaftlichen Gehölznamen in der 1. Kolonne der Liste entsprechen
der zur Zeit gültigen Benennung in korrekter Schreibweise, gemäss dem «Internatio-
nalen Code der Botanischen Nomenklatur (1CBN)» von 1978. Als verbindliche Be-
zugsliteratur gilt dabei die letzte Auflage des «Zander» (Encke, Buchheim und Sey-
bold: «Zander. Handwörterbuch der Pflanzennamen.» Stuttgart, 1979), der seit 1927
in 11 Auflagen erschienen ist und die jeweils gültige, korrekte Pflanzenbenennung
aufführt.

In einzelnen Fällen sind den korrekten wissenschaftlichen Namen auch Syno-
nyme, also nicht mehr gültige, aber für manchen immer noch altvertraute und hilf-
reiche Namen beigefügt. Hingegen wurden die sogenannten Klammer-Autoren
sowie alle anderen zusätzlichen Hinweise als hier durchaus entbehrlich weggelassen.

Die Reihenfolge der Gehölze schliesslich erfolgt alphabetisch nach den wissen-
schaftlichen Namen, gegliedert nach einheimischen und fremdländischen Arten und
innerhalb dieser nach Gymnospermen und Angiospermen.

Schweiz. Z. Forstwes., 733 (1982) 4: 361 -369 361
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Witterungsbericht vom Januar 1982

ZHSûmmmert/assM«g: Der Januar war in den nebelfreien Gebieten der Alpennordseite
sehr mild. Besonders die höheren Lagen des Juras und der Alpen sowie die Niederun-
gen der Westschweiz und des Wallis verzeichneten einen Wärmeüberschuss von 2 bis
3 Grad. Die Niederungen der Nord- und Ostschweiz dagegen blieben in der Zeit vom
13. bis 21. grösstenteils im Nebel oder unter einer Hochnebeldecke, die nur eine un-
bedeutende Erwärmung zuliess. Für diese Gebiete liegen die Monatsmittel der Tem-
peratur nur wenig über dem langjährigen Januar-Durchschnitt. Dasselbe gilt auch für
die meisten Orte der Südschweiz.

Der Niederschlag weist von Nord nach Süd ein starkes und von Ost nach West ein
massiges Gefälle auf. Relativ grosse Mengen fielen vor allem in der Nord- und Ost-
Schweiz. Im St. Galler Rheintal und in Rheinbünden erreichten die Monatssummen
stellenweise das 2 bis 3-fache der Norm. Kleinere Überschüsse gab es in den westli-
chen Landesteilen. Die Südschweiz blieb mehrheitlich trocken. Ein Grossteil erhielt
weniger als 50, das Südtessin sogar unter 15 Prozent des langjährigen Mittels. Im Ver-
lauf des Monats führte der gefallene Niederschlag mehrmals zu prekären Verkehrs-
Verhältnissen auf Strasse und Schiene. Nördlich der Alpen fiel vom 8. bis 11. zuerst
im Westen und dann auch im Osten intensiver Eisregen, und zwar in einer Ausdeh-
nung und von einer Dauer, wie es seit mindestens 20 Jahren nicht der Fall war. Recht
aussergewöhnlich waren auch die ergiebigen Schneefälle vom 29./30. in den nördli-
chen Walliser Alpen und besonders in Rheinbünden. Manchenorts wurden dabei die
höchsten 24-stündigen Neuschneemengen dieses Jahrhunderts gemessen, so bei-
spielsweise in Chur (80 cm) und Davos (87 cm).

Die Besonnung war von Region zu Region beträchtlich verschieden. Im Mittelland
erreichte das Defizit an Sonnenstunden vielerorts 50 Prozent des langjährigen Mittels,
anderseits verzeichneten die höheren Lagen des Juras und der Alpen sowie die Süd-
Schweiz bis auf wenige Ausnahmen nahezu normale Werte.
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